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Bundesland Kammer Zugelassene Hilfsmittel Vorbereitungs-
zeit 

Vortragszeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baden-
Württemberg 

(Prüfung 
einheitlich in 

Stuttgart) 

Heidelberg Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen die eigenen 
Gesetzestexte, jedoch keine 

Textausgaben mit Richtlinien 
und Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden In den 
Fragrunden sind alle Gesetze 

zugelassen. 

30 Minuten 10-minütigen 
Kurzvortrag 

Stuttgart Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen die eigenen 
Gesetzestexte, jedoch keine 

Textausgaben mit Richtlinien 
und Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden. Es kann 
Zusatzmaterial geben, wie 
DBAs, besonders exotische 

Gesetze etc., die zur 
Verfügung gestellt werden. In 

den Fragerunden sind alle 
Gesetze zugelassen. 

30 Minuten 10-minütigen 
Kurzvortrag 

Freiburg im 
Breisgau 

Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen die eigenen 
Gesetzestexte, jedoch keine 

Textausgaben mit Richtlinien 
und Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden. In den 
Fragrunden sind alle Gesetze 

zugelassen. 

30 Minuten 10-minütigen 
Kurzvortrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayern 

München Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen die eigenen 
Gesetzestexte, jedoch keine 

Textausgaben mit Richtlinien 
und Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden. In den 
Fragrunden sind alle Bücher 

zugelassen. 

30 Minuten kurzer 
Vortrag von 

etwa 10 
Minuten 
Dauer 

Nürnberg Für die Vorbereitung des 
mündlichen Vortrags sind nur 

die von der 
Steuerberaterkammer bereit 

gestellten Gesetzestexte 
zugelassen. Ihnen stehen 

hierfür die Becksche 
Textausgaben „Steuergesetze“ 

und „Schönfelder Deutsche 
Gesetze“ zur Verfügung. In den 

Fragrunden stehen alle 
Bücher zur Verfügung. 

30 Minuten maximal 10 
Minuten 
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Berlin Berlin Als Hilfsmittel für die 
mündliche Prüfung 
einschließlich der 

Vorbereitung auf den 
mündlichen Vortrag dürfen 

keine Gesetzestexte sowie 
keine Textausgaben mit 

Richtlinien und 
Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden. 

30 Minuten mindestens 5 
Minuten, 

höchstens 7 
Minuten 

Brandenburg Potsdam Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen die 

Gesetzestexte, jedoch keine 
Textausgaben mit Richtlinien 

und 
Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden. 

30 Minuten kurzer 
Vortrag von 

etwa 10 
Minuten 
Dauer 

Bremen Bremen alle Hilfsmittel, die für den 
schriftlichen Prüfungsteil 

erlaubt sind. 

30 Minuten maximal 10 
Minuten 

Hamburg Hamburg Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen die 

Gesetzestexte, jedoch keine 
Textausgaben mit Richtlinien 

und 
Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden. 

30 Minuten kurzer 
Vortrag von 

etwa 10 
Minuten 
Dauer 

Hessen Frankfurt Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen die 
Gesetzestexte, die 

Richtlinien und Erlasse 
benutzt werden. 

30 Minuten kurzer 
Vortrag von 

etwa 10 
Minuten 
Dauer 

 

 

 

 

 

Nordrhein-
Westfalen 

Düsseldorf Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen dieselben 

Hilfsmittel wie im 
schriftlichen Teil der Prüfung 

verwendet werden. 

30 Minuten maximal 10 
Minuten 

Köln Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen dieselben 

Hilfsmittel wie im 
schriftlichen Teil der Prüfung 

verwendet werden. 

30 Minuten maximal 10 
Minuten 

Münster Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen dieselben 

Hilfsmittel wie im 
schriftlichen Teil der Prüfung 

verwendet werden. 

30 Minuten maximal 10 
Minuten 
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Mecklenburg-
Vorpommern 

Rostock Eigene Gesetze, Richtlinien 
und Erlasse dürfen bei der 
Vorbereitung des Vortrags 

genutzt werden. Bei den 
Fragerunden werden 

Gesetze, Richtlinien und 
Erlasse von der Kammer 

gestellt. 

30 Minuten maximal 10 
Minuten 

Niedersachsen Hannover Eigene Gesetze, Richtlinien 
und Erlasse dürfen bei der 
Vorbereitung des Vortrags 
und bei den Fragerunden 
genutzt werden. Von der 
Kammer werden keine 

Bücher gestellt. 

30 Minuten maximal 10 
Minuten 

Rheinland-
Pfalz 

Mainz Eigene Gesetze, Richtlinien 
und Erlasse dürfen bei der 
Vorbereitung des Vortrags 

genutzt werden. Bei den 
Fragerunden dürfen keine 
Hilfsmittel genutzt werden. 

30 Minuten kurzer 
Vortrag von 

ca. 10 
Minuten 
Dauer 

Saarland Saarbrücken Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen die 

Gesetzestexte, jedoch keine 
Textausgaben mit Richtlinien 

und 
Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden. 

30 Minuten kurzer 
Vortrag von 

etwa 10 
Minuten 
Dauer 

Sachsen Leipzig Noch keine Informationen von 
der Steuerberaterkammer 

Sachsen erhalten. 

30 Minuten kurzer 
Vortrag von 

etwa 10 
Minuten 
Dauer 

Sachsen-
Anhalt 

Magdeburg Für die Vorbereitung des 
Vortrags dürfen die 

Gesetzestexte, jedoch keine 
Textausgaben mit Richtlinien 

und 
Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden. 

30 Minuten kurzer 
Vortrag von 

etwa 10 
Minuten 
Dauer 

Schleswig-
Holstein 

Kiel Für die Vorbereitung auf den 
Vortrag werden als Hilfsmittel 
die Textausgaben Beck’sche 

Steuergesetze und die 
Textsammlung Schönfelder 

Deutsche Gesetze und 
Deutsche Gesetze 

Ergänzungsband zur 
Verfügung gestellt. Eigene 

Gesetze dürfen nicht 
verwendet werden. 

30 Minuten maximal 10 
Minuten 



Mündliche Prüfung – Deutschlandweiter Überblick 

 

Thüringen Erfurt In der mündlichen Prüfung 
dürfen die eigenen 

Gesetzestexte, jedoch keine 
Textausgaben mit Richtlinien 

und 
Verwaltungsanweisungen 

benutzt werden. Von der 
Kammer werden keine 

Bücher gestellt. 

30 Minuten kurzer 
Vortrag von 

etwa 10 
Minuten 
Dauer 


